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Ausschreibung 

Heider Winterwelt 

>Anmietung einer Wechselhütte< 

16. November bis 23. Dezember 2026 

15. November bis 23. Dezember 2027 

 

Im nachfolgenden Text wird aus Gründen der Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen das 

generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind stets alle Geschlechter. 

 

1. Standvergabe 

Die Planung und Vergabe für die Standflächen der einzelnen Aussteller erfolgt durch               

Mitarbeitende des Heide Stadtmarketings. Der Austeller hat keinen Einfluss auf den zugewiesenen     

Standplatz. 

 

2. Rechnungsstellung 

Nach der Anmeldung über das Anmelde-Portal auf unserer Website erhalten Sie in Kürze eine 

Rechnung per E-Mail mit dem Absender: simba-direkt-Faktura. Bitte beachten: Erst nach 

vollständigem Zahlungseingang gilt die Buchung als verbindlich. Ohne fristgerechte Zahlung ist eine 

Nutzung der Hütte im gewünschten Zeitraum nicht möglich. 

 

3. Angebotsabgabe 

Angebotsabgaben sind im Online-Portal unter https://www.heide-stadtmarketing.de/heider-

winterwelt einzureichen. 

 

4. Einzureichende Unterlagen 

Beschreibung des Geschäfts (verbindliche Angaben zum Sortiment bzw. über das Leistungs-

/Warenangebot, gerne in Form einer Bilddokumentation) 

 

5. Preisgruppe (EUR/Tag* zzgl. MwSt. inkl. Stromkosten)  

Institution 
Donnerstag 

bis Sonntag 

Montag 

bis Mittwoch 

Verein/Verband 20,00 € 10,00 € 

Privatperson 25,00 € 15,00 € 

Gewerbe 45,00 € 35,00 € 

https://www.heide-stadtmarketing.de/heider-winterwelt
https://www.heide-stadtmarketing.de/heider-winterwelt
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6. Auf- und Abbauzeiten 

• Der Aufbau erfolgt am jeweiligen Tag der Anmietung von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. 

• Abweichende Aufbauzeiten sind mit dem Veranstalter abzusprechen.  

• In diesem Zeitraum darf der Aussteller zum Be- und Entladen den Zaun (Rückläufig zu den 

Hütten) öffnen, um die Hütten zu beliefern. Der Zaun muss aus Gründen der Sicherheit im 

Anschluss wieder fest verschlossen werden. 

 

7. Wechselhüttengestaltung 

• Die Wechselhütte ist mit einer Bierzeltgarnitur ausgestattet, sodass eine Regalfläche 

bereits vorhanden ist. In Eigeninitiative kann diese selbst erweitert werden. 

• Des Weiteren ist die Hütte mit einer Lampe, sowie mit einer Steckdose ausgestattet. 

• Die Maße betragen 2m x 3m. 

• Die Hütte muss weihnachtlich/winterlich dekoriert sein und mit weihnachtlicher 

Beleuchtung ausgestattet werden. Hierzu darf nur warmweißes und nicht 

blinkendes/blitzendes Licht verwendet werden. Der Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt. 

• Der Rettungsweg muss dringlichst freigehalten werden. Das Ausstellen von Ware vor 

der Hütte, sowie das Plakatieren ist mit dem Veranstalter abzusprechen. 

 

• Der Abbau erfolgt am jeweiligen Tag nach den regulären Öffnungszeiten der Winterwelt. 

• Der Aussteller darf zum Be- und Entladen den Zaun (Rückläufig zu den Hütten) öffnen, um die 

Hütten zu entleeren. Der Zaun muss aus Gründen der Sicherheit im Anschluss wieder fest 

verschlossen werden. Für Schäden durch Zuwiderhandlung haftet der Aussteller. 

• Zu keinem Zeitpunkt darf die Veranstaltungsfläche mit dem Auto befahren werden.  

• Die Hütte ist sauber und verschlossen zu hinterlassen.  

• Der Schlüssel muss nach der Anmietung am vereinbarten Ort wieder abgegeben werden. Bei 

Verlust des Schlüssels ist dieser vom Aussteller auf eigene Kosten zu ersetzen. 

 

8. Stornierungsbedingungen 

Die Stornierung einer Wechselhütte ist bis spätestens zwei Wochen vor dem vereinbarten 

Mietszeitraum kostenfrei möglich. Bei Nichtantritt zum festgelegten Termin oder nach Ablauf der 

Stornierungsfrist wird die Miete nicht erstattet, sofern kein adäquater Ersatz zur Verfügung gestellt 

wird. 

 

Die Zusage erfolgt durch den Veranstalter per E-Mail. 

 


